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 Dr. Michael Wagner   
 
 
Kammerumlagen 2006, 
Kenntnisnahme. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Wirtschaftskammer Österreich teilt mit, dass der zuletzt mit Schreiben vom 1.12.2004 mitge-
teilte Umlagensatz in Höhe von insgesamt 3,0 v.T. (aus 1,2 v.T. für die Bundeskammer und für 
alle Landeskammern einheitlich mit 1,8 v.T.) der Bemessungsgrundlagen als Umlage gemäß   § 
122 Abs. 1 Wirtschaftskammergesetz 1998 (WKG) auch für 2006 gilt. 
Gleichfalls gilt der mit genanntem Schreiben mitgeteilte Hebesatz in Höhe von 0,38 v.T. der 
Bemessungsgrundlagen als Umlage gemäß § 122 Abs 2 WKG auch für 2006.  
 
Die weiteren Umlagen der Landeskammern gemäß § 122 Abs 7 WKG (Zuschlag zum Dienst-
geberbeitrag) für 2006 sind der Anlage zu entnehmen; der Hebesatz der für die Bundeskammer 
einzuhebenden weiteren Umlage gemäß § 122 Abs 8 WKG beträgt 0,15 v.H. (wie zuletzt) der im 
§ 122 Abs 7 WKG angeführten Beitragsgrundlage.  
 
Da gemäß § 126 Abs.1 WKG die Höhe der Kammerumlagen den nicht mehr bestehenden Fi-
nanzlandesdirektionen bekannt zu geben ist, wird um Weiterleitung der gegenständlichen 
Information an die nunmehr zuständigen Steuer- und Zollkoordinationen ersucht.    
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Herwig Höllinger  
Abteilungsleiter  
 
 
 
Anlage 



 

 
Anlage zu ReOrg 241-12/05/Wa/TM 
 
 
 
 
Die weiteren Umlagen der Landeskammern gemäß § 122 Abs 7 WKG  (Zuschlag zum Dienstge-
berbeitrag) für 2006 betragen: 
 
 
 

Kammern Kammerumlage 2 – 2006 

WK W 0,25 % 

WK N 0,27 % 

WK OÖ 0,21 %  

WK S 0,28 % 

WK T 0,29 % 

WK V 0,24 % 

WK K 0,27 %   

WK St 0,27 %   

WK B 0,29 %  

 
 
 
        Keine Änderungen gegenüber 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Verteiler zu ReOrg 241-12/05/Wa/TM 
 
 
Per Mail: 
 
 1. BMF Abt. IV/2 (Fachabteilung) 
 2. BMF Abt. V/2 (Informationstechnologie) 
 3. BMW (MR Dr. Bernbacher) 
 
 4. Kammer der Wirtschaftstreuhänder  
 5. Landeskammern 
 6. Bundessparten 
 7. FinRe 
 8. Kontr 
 9. FHP 
10. Rp 
11. St 

 
 


